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urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke 
und sonstiger Schutzgegenstände in einem zugänglichen Format zwischen 
der Union und Drittländern zugunsten blinder, sehbehinderter oder 
anderweitig lesebehinderter Personen (erste Lesung) 
 – Annahme des Gesetzgebungsakts 
= Erklärung 

  

Erklärung Lettlands 

D  R p  a   ara   a  r R r   ar  r  r 

lettischen Sprachfassung der Verordnung und der Richtlinie zur Bezeichnung des Sitzes von Stellen 

ver endet ird  die von den itgliedstaaten er chtigt oder aner annt sind  eg nstigten ersonen 

ge einn tzig Dienstleistungen in Bezug auf Bildung  p dagogische Schulung  adaptives esen oder 

ugang zu Infor ationen anzu ieten  sich auf Stellen ezieht  die unterneh erisch t tig sind/einer 

esch ftst tig eit nachgehen  

So it unterscheidet sich die ersetzung dieses Begriffs esentlich von der rechtlichen Bedeutung 

von "to be established" in der englischen Sprachfassung und in den brigen Sprachfassungen der 

Verordnung und der Richtlinie und steht i  egensatz zu  ge einn tzigen hara ter der Stellen  

auf die sich diese Rechtsa te beziehen  
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Die Republi  ettland eist darauf hin  dass der in oh rente oder falsche ebrauch eines so 

esentlichen Rechtsbegriffs zu rechtlicher eideutig eit f hrt und daher die efahr birgt  dass die 

rechtliche arallelit t z ischen den Sprachfassungen der Verordnung bz  der Richtlinie 

beeintr chtigt ird  Der Begriff "to be established" steht in hnliche  usa enhang in Arti el 49 

des Vertrags ber die Arbeits eise der Europ ischen nion  o er it "izveidot" ins ettische 

bersetzt urde  Der Begriff "izveidot" oder de  fast s non en Begriff "dibin t"  der in der 

urspr nglichen lettischen Sprachfassung des a  14  Septe ber 201  ver ffentlichten Vorschlags 

der Europ ischen o ission ver endet urde  ird der andlung des Sichniederlassens i  

Sinne der Verordnung und der Richtlinie eher gerecht und steht nicht i  egensatz zu de  

ge einn tzigen hara ter der durch diese Rechtsa te regulierten Stellen  

Die Republi  ettland beabsichtigt  ein orrigendu verfahren bez glich der Verordnung und der 

Richtlinie einzuleiten  u  eine oh rente und orre te Ver endung der Begriffe sicherzustellen  
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